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Worauf beim Praktikum
geachtet werden muss  
Autorin: Ass. jur. Katharina Beckmann, Zahnärztekammer Nordrhein

Zum Ende der Schulausbildung hin stellt sich vielen jungen Menschen die 
Frage: Was möchte ich werden? Zur Berufsorientierung bieten sich Praktika an, 
die zum Beispiel auch die Arbeit in einer Zahnarztpraxis deutlich machen.

Der Grundsatz "nur gucken − 

nichts anfassen" stellt (leider) 

die Basis eines Praktikums in 

der Zahnarztpraxis dar. Die 

Prämisse ist, einen gelungenen 

Spagat zu schaffen zwischen 

dem Versuch, einen möglichst 

umfassenden Einblick in den 

zahnärztlichen Berufsalltag zu 

vermitteln und der Obliegen-

heit, Gesundheitsgefahren für 

den Praktikanten und die Pati-

enten zu vermeiden. Es ist da-

her wichtig, die Praktikanten 

bereits im Vorfeld umfassend 

und ausreichend verständlich 

über mögliche Unfallgefahren 

bzw. Verletzungs- und Infekti-

onsrisiken während der Anwe-

senheit in der Praxis zu infor-

mieren und zu entsprechend 

gefahrenbewusstem Verhalten 

anzuhalten. Diese Hinweise 

sollten schriftlich erfolgen und 

mit der Unterschrift sowohl des 

Praktikanten als auch des/der 

Erziehungsberechtigten (des 

minderjährigen Praktikanten) 

archiviert werden. Prinzipiell 

gilt, dass der Praktikant stets 

vom Praxisinhaber und seinen 

Mitarbeitern zu beaufsichtigen 

ist.

Ein Schülerpraktikum begrün-

det weder ein Arbeits- noch 

ein Ausbildungsverhältnis. Die 

Praktikanten behalten ihren 

jeweiligen Schülerstatus. Den-

noch müssen die einschlägigen 

Vorgaben des Jugendarbeits-

schutzgesetzes (JArbSchG) Be-

achtung finden, um die dort 

verankerten Grundsätze zum 

Schutz der Schüler entspre-

chend analog umzusetzen. 

Gemäß den Vorgaben des § 2 

JArbSchG werden "Kinder" als 

Minderjährige unter 15 Jahren 

und "Jugendliche" als Minder-

jährige ab 15 bis 18 Jahren de-

finiert.

Arbeitszeit und Ruhepausen
Kinder dürfen gemäß § 5 JArb-

SchG grundsätzlich nicht be-

schäftigt werden. Ausnahmen 

gelten aber für den Fall eines 

verpflichtenden Schülerprak-

tikums sowie im Falle eines 

freiwilligen Praktikums von 

Kindern über 13 Jahren mit der 

schriftlichen Einwilligung des/

der Erziehungsberechtigten. 

Kinder dürfen maximal sieben 

Stunden täglich und nicht mehr 

als 35 Stunden wöchentlich be-

schäftigt werden. Jugendliche 

dürfen maximal acht Stunden 

täglich und nicht mehr als 40 

Stunden pro Woche beschäftigt 

werden. Ferner müssen die Ru-

hepausen bei einer Arbeitszeit 

von mehr als 4,5 bis zu sechs 

Stunden mindestens 30 Minu-

ten und bei einer Arbeitszeit 

von mehr als sechs Stunden 

60 Minuten betragen. Die Ru-

hepausenvorgaben gelten für 

Kinder und Jugendliche glei-

chermaßen. Sofern eine krank-

heitsbedingte Abwesenheit des 

Praktikanten gegeben ist, ist 

dies der Praxis unverzüglich 

mitzuteilen.

Beschäftigungsverbote
Das Jugendarbeitsschutzge-

setz verbietet eine Beschäfti-

gung von Kindern und Jugend-

lichen mit Arbeiten, bei denen 

sie schädlichen Einwirkungen 

von biologischen Arbeitsstof-

fen ausgesetzt sind. Auf die 

Zahnarztpraxis bezogen be-

deutet dies, dass eine aktive 

Mitarbeit der Praktikanten im 

Bereich der Stuhlassistenz und 

der Instrumentenaufbereitung 

verboten ist! Gleiches gilt im 

Kontext des Strahlenschutzes 

selbstverständlich auch für 

den Bereich des Röntgens. Im 

Bereich der Stuhlassistenz und 

der Instrumentenaufbereitung 

ist lediglich ein "Zusehen" mit 

ausreichendem Abstand zum 

Arbeitsplatz möglich. Hierbei 
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muss den Praktikanten dieselbe Ausstattung an 

persönlicher Schutzausrüstung zur Verfügung 

gestellt werden wie den Mitarbeitern. Die aktive 

Mitarbeit beschränkt sich daher (leider) auf die 

administrativen Tätigkeiten am Empfang und in 

der allgemeinen Praxisverwaltung.

Hinweise zum Impfschutz
Da ein Infektionsrisiko trotz des zuvor Erwähn-

ten – gerade in Anbetracht der üblichen Hektik 

eines Praxisalltages − de facto natürlich nie zu 

100 Prozent ausgeschlossen sein kann (herun-

tergefallene benutzte Instrumente, versehent-

lich falsch entsorgte Spritzen im Abfall etc.), 

sollten der Praktikant und dessen Erziehungsbe-

rechtigte im Vorfeld des Praktikums dennoch auf 

einen ausreichenden Impfschutz hingewiesen 

werden (unverbindliche Empfehlung: Hepatitis 

B und gerade in einer Praxis mit Schwerpunkt 

Kinderbehandlung zudem Masern, Mumps und 

Röteln). 

Der Praktikant bzw. die Erziehungsberechtigten 

sollten insofern rechtzeitig vor Beginn der Prak-

tikumszeit Rücksprache mit dem eigenen Haus-

arzt halten und dem Praxisbetreiber einen ent-

sprechenden Nachweis (Impfpass) vorlegen. Der 

Praxisbetreiber kann zudem diesbezüglich auch 

noch Informationen bei dem für seine Praxis be-

auftragten Betriebsarzt erfragen. Kosten für die 

Impfungen muss der Praxisbetreiber hingegen 

(anders als bei seinen Mitarbeitern) nicht über-

nehmen.

Das Einweisen in eine ordnungsgemäße Hände-

hygiene (zu Beginn jedes Praktikumstages und 

nach Rückkehr aus einer Pausenzeit außerhalb 

der Praxis sowie regelmäßig nach dem Toiletten-

gang) sollte ungeachtet der geltenden Prämisse 

"nichts anfassen!" ebenfalls erfolgen.

Da der Praktikant wie bereits erwähnt seinen 

Schülerstatus beibehält, ist er auch während der 

Dauer eines Schülerpraktikums über den jewei-

ligen Träger der Schülerunfallversicherung ver-

sichert (Wegeunfälle und Unfälle, die während 

der Anwesenheit im Praxisbetrieb passieren). 

Rechtlich anders gelagert ist der Fall in der Regel 

dann, wenn der Minderjährige das Praktikum in 

den Ferienzeit freiwillig ableistet. In diesem Fall 

sollte sich der Praxisbetreiber zuvor bei der für 

Zahnarztpraxen zuständigen Berufsgenossen-

schaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-

pflege (BGW) erkundigen.

Datenschutz
Praktikanten unterfallen – infolge ihrer fehlen-

den Mitarbeitereigenschaft − nicht dem eigentli-

chen Begriff der "berufsmäßig tätigen Gehilfen" 

im Sinne des § 203 Strafgesetzbuch (StGB). Eine 

Strafbarkeit im Falle der unerlaubten Weitergabe 

von der Schweigepflicht unterliegenden Daten 

und Sachverhalte ist insofern rechtlich umstrit-

ten. Dennoch sollten der Praktikant und im Falle 

der Minderjährigkeit auch dessen Erziehungsbe-

rechtigte im Vorfeld über die für die Praxismitar-

beiter bestehende Schweigepflicht ausdrücklich 

aufgeklärt werden. Auch hierzu sollte eine ent-

sprechende schriftliche Information seitens des 

Praxisinhabers ergehen, welche vom Praktikan-

ten und gegebenenfalls den Erziehungsberech-

tigten zu unterschreiben ist. Hierin aufgenom-

men werden sollte der ausdrückliche Hinweis, 

dass sich die Verschwiegenheit auch auf die 

Weitergabe in den modernen Kommunikations-

wegen wie Facebook & Co. bezieht. � 

Fortbildung online buchen
Unter www.lzkb.de finden Sie rechts unter Servicedienste den Bereich Fortbildung, in dem Kurse 

direkt online gebucht werden können. Sie können auswählen zwischen ...

* ... den Kursen innerhalb der dezentralen Fortbildung der LZÄKB in Cottbus und 

       Potsdam,

* ... dem kompletten zentralen Fortbildungsangebot am Philipp-Pfaff-Institut in Berlin und

* ... zahlreichen Kursen über die Seiten der Bundeszahnärztekammer (BZÄK). 


